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BetriebsschlieBungsversicherung - Rechtliche Einordnung des
Bayern-Kompromisses durch Wirth-Rechtsanwalte

Wirth-Rechtsanwalte liefert lhnen nachfolgend eine rechtliche Einordnung des
Kompromisses, der zwischen dem bayerischen Wirtschaftsministerium, mehreren
Versicherern sowie der DEHOGA Bayern und der Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. im Streit um die Versicherungsleistungen fiir die von Corona
betroffenen Hotels und Gaststatten am vergangenen Freitag gefunden wurde.

Angenommene Grundlage des Kompromisses ist, dass ca. 70 Prozent der finanziellen Ausfalle der
betroffenen Gaststatten und Hotels von Bund und Lander per Kurzarbeitergeld und Soforthilfen
Ubernommen werden. Von den restlichen 30 Prozent wirden die Versicherer ihren betroffenen
Kunden gegenuber ca. 50 %, also insgesamt zwischen zehn und 15 Prozent des Schadens
Ubernehmen. Die betroffenen Gastronomen und Hoteliers sind an diese Regelung nicht
gebunden. Es wird ihnen weiter freistehen, eine konkrete Regulierungsentscheidung
herbeizufuhren.

Von Versichererseite stehen zu dem Kompromiss bisher: Allianz, Zurich, Haftpflichtkasse
Darmstadt, Gothaer, NUrnberger Versicherung und Versicherungskammer Bayern. Der
Kompromiss soll mdéglichst bundesweit und von méglichst vielen Versicherungsunternehmen
Ubernommen werden.

Grundsatzlich begrufSt auch Wirth-Rechtsanwalte, als der Versicherungsbranche - positiv aber
positiv kritisch - verbundene Anwaltskanzlei, den nunmehr vorgeschlagenen Kompromiss, da es
ein erster guter Schritt flr Versicherungskunden, -gesellschaften und -vermittler ist.

Fachanwalt flr Versicherungsrecht Tobias Stribing, LL.M, rat aber: ,Es kann haufig sinnvoll sein,
den angebotenen Kompromiss zu akzeptieren. Aber nicht unbedingt immer. Wir raten daher
weiterhin, jeweils im Einzelfall zu prifen, ob die nunmehr getroffene Vereinbarung auch der
individuellen Situation entspricht und der dargestellte Kompromiss auch individuell einen fairen
Interessensausgleich zwischen Versicherer und Kunden darstellt!”

Denn die Argumente, die von diversen Versicherungsgesellschaften in Bezug auf eine Ablehnung
des Versicherungsschutzes ins Feld gefiuhrt werden, durften in vielen Fallen kaum durchgreifen.
Dabei lassen sich grob drei Kategorien unterscheiden:

1. Es gibt Versicherer, die in ihren Versicherungsbedingungen sehr eindeutig den
Versicherungsschutz beschrieben haben und auf Grundlage dieser Versicherungsbedingungen
nun auch korrekt leisten.

2. Daneben gibt es Versicherer, die in ihren Versicherungsbedingungen den aktuellen Virus klar
und transparent ausgeschlossen haben. Diese Versicherer mussen zu Recht nicht leisten.

3. Daruber hinaus haben jedoch diverse Versicherer Bedingungen verwendet, die gerade nicht so
eindeutig sind und die nun aber gerade aufgrund dieser zweifelhaften Regelungen - nach unserer
Auffassung - eben auch Versicherungsschutz zur Verfligung stellen miussten. Dabei kommt den
Versicherungskunden eine gesetzliche Regelung zugute, die ganz klar sagt, dass Zweifel bei der
Auslegung von Versicherungsbedingungen zu Lasten des Versicherers und gerade nicht zulasten
des Versicherungskunden gehen. Selbst wenn also Zweifel dariber bestehen, ob der neuartige
Virus Covid-19 mitversichert ist, weil beispielsweise in den Versicherungsbedingungen auf das
Infektionsschutzgesetz Bezug genommen wurde, durfte nach unserer Auffassung somit
Versicherungsschutz bestehen.
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Ahnliches diirfte auch fiir das Argument gelten, dass Versicherungsschutz deswegen nicht
bestehen soll, weil keine auf das individuelle Geschaft/Restaurant/Hotel bezogene konkrete
SchlieBungsverfliigungen, sondern nur Allgemeinverfigungen oder auch nur Verordnungen die
SchlieBung anordnen. Das mag von vielen Versicherern so gewollt gewesen sein, ist aber in
vielen Versicherungsbedingungen in der erforderlichen Deutlichkeit nicht geregelt. Dort ist nur
recht allgemein eine Entschadigung fur den Fall vereinbart, dass die zustandige Behoérde zur
Verhinderung der Verbreitung einer meldepflichtigen Krankheit den Betrieb schlieRt. Davon, dass
diese Schliefung aufgrund einer individuellen SchlieBungsverfigung, behdrdlichen Anordnung
oder aufgrund eines individuell an den Versicherungsnehmer gerichteten Verwaltungsaktes
erfolgen muss, ist in diesen Bedingungen in der Regel gerade nicht die Rede. Somit durften auch
Allgemeinverfiigungen oder auch Verordnungen der Landesregierungen und
Gesundheitsministerien in solchen Fallen oft den Versicherungsfall ausldsen. , Auch hier gilt: Bei
Zweifeln sind Versicherungsbedingungen zugunsten der Versicherungsnehmer auszulegen.” so
Rechtsanwalt Tobias Stribing.

Teilweise wird gegen Versicherungsschutz argumentiert, dass viele Gastronomen nun Liefer- oder
Abholservice anbieten und also nicht geschlossen haben. Hierzu sei betont, dass gerade viele
Gastronomen einen Take-away Service nur deswegen anbieten, weil sie den
Unterbrechungsschaden so weit wie mdglich mindern wollen. Gerade die Gastronomen, die zuvor
einen solchen Service Uberhaupt nicht angeboten haben, dirften ebenfalls Versicherungsschutz
haben. Hier kann schwerlich die Rede davon sein, dass nur eine TeilschlieBung vorliegt, da diese
Betroffenen damit nur ihrer versicherungsvertraglich vereinbarten Schadensminderungspflicht
nachkommen.

Pressekontakt:

Tobias Strubing

E-Mail: struebing@wirth-rae.de

Unternehmen

Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB
Carmerstr. 8
10623 Berlin

Internet: www.wirth-rae.de

Uber Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB

Seit 1998 vertrauen anspruchsvolle Mandanten in Rechtsfragen auf die Kompetenz der
bundesweit tatigen Kanzlei "Wirth-Rechtsanwalte". Die in der Kanzlei tatigen Anwalte haben sich
insbesondere auf das Versicherungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen
Rechtschutz und Datenschutz spezialisiert.

Seite 2 von 2


mailto:struebing@wirth-rae.de
http://www.wirth-rae.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Betriebsschließungsversicherung - Rechtliche Einordnung des Bayern-Kompromisses durch Wirth-Rechtsanwälte

